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der Anfrage der Abgeordneten DroNarg.a 
HUBINEK und Genossen betreffend Alko­
holismus bei Jugendlich (Nro 194/ J= 
NR/1976) 

In der gegenständlichen Anfrage wird an mich 
folgende Frage gerichtet ~ 

u~Sind Sie bereit p sich bei den Landesregierungen 
zu verwenden p daß. mit Hilfe der Jugendschutzgesetze 
ein weiterer Schritt im Kampf gegen den Alkoholismus 
erzielt wird?" 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ichmit~ 
. . 

Dem Kampf gegen den Alkoholmißbrauch und insbe-
sonderegegen den Jugendalkonolismus hat mein Bundes= 
minist'erium vom Anbeginn an größtes Augenmerkge= 
schenkt 0 

.Dabei war es uns durchaus bewußt p daß neben 
einer effizienten Aufklärung auch der Einhaltung 

. der gesetzlichen Bestimmungen auf dem Gebiet der 
. Bekämpfung des. Alkoholmißbrauches bzw 0 deren tJber­

wachung wesentliche Bedeutung zukommt 0 

Mein Bundesministerium hat daher einen ~Katalog 
der Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des Alkoholmiß­
brauches" in Zusa.mmenarbeit mit anderen Zentral= 

" " . . 

.. stellen. und den Länderners tell to Ihd.iesem, Katalog 
sind sämtliche in Betracht kommenden bundes- und 
landesrechtlichenVorschriften, daher auch die ein;.., 

·schläg igen Bestimmungen der Jugendschutzgesetzeder 
Länder p angeführt 0 
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Dieser Katalog wurde bereits im Juli 1974 dem 
, Bundesministerium für Inneres n:i t dem Ersuchen über-­

mitteltp diesen Katalog d.en in Betracht kommenden 
Behörden und Dienststellen mit dem Auftrag zur Kennt­
nis zu bringen, die genaue Einhaltung der darin ent­
haltenen Vorschriften durch die Normadressaten (Konsu­
menten,Verkehrsteilnehmer p Jugendliche und Erziehungs­

"berechtigte, gewerbliche Unternehmer etc,,) dauernd und 
sorgfältig überwachen zu lass ello 

Gleichzeitig wurde dieser KatalQg auch der Bundes-
"kammer der gewerblichen Wirts chaft rni t dem Ersuchen 
übermittelt, den in Betracht kommenden gewerblichen 
Unternehmern die entsprechenden Vorschriften (insbe­
sondere hinsichtlich des Verbotes der Abgabe von Alkohol 
an Jugendliche) auf geeignete Weise zur Kenntnis zu 
bringeno 

Der 

'.,:' 
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